
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/7/8 3Ob44/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1970

Norm

ABGB §1323 B

ZPO §454

Rechtssatz

"Wiederherstellung des letzten Besitzstandes" im Sinne des § 454 ZPO bedeutet "Zurückversetzung in den vorigen

Stand" im Sinne des § 1323 ABGB, wobei keine genaue sondern eine soweit als mögliche Wiederherstellung genügt.

Entscheidungstexte

3 Ob 44/70

Entscheidungstext OGH 08.07.1970 3 Ob 44/70

Veröff: SZ 43/124
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